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Lena Günther

Von: Alice Tenschert
Gesendet: Mittwoch, 16. Juli 2025 18:18
An: Lena Günther
Betreff: WG: Bitte um Austausch zur Versicherungspflicht bzgl. "schnellen" 

selbstfahrenden Arbeitsmaschinen und Staplern

 
 

Von:   
Gesendet: Mittwoch, 18. Juni 2025 18:03 
An:  

 
Betreff: AW: Bitte um Austausch zur Versicherungspflicht bzgl. "schnellen" selbstfahrenden Arbeitsmaschinen und 
Staplern 
 

 
 

 
 
Gern konkretisieren wir hiermit, worum es uns geht: 
 
Halter selbstfahrender Arbeitsmaschinen und Stapler mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von 
mehr als 20 km/h sind seit der Änderung des Pflichtversicherungsgesetzes auch dann 
versicherungspflichtig, wenn die Fahrzeuge ausschließlich auf einem eingefriedeten bzw. befriedeten 
Gebiet nach § 6 Abs. 2 PflVG gebraucht werden. Sie benötigen also eine Kfz-Haftpflichtversicherung. 
 
 Die o.g. „schnellen“ selbstfahrenden Arbeitsmaschinen und Stapler sind von der fahrzeugbezogenen 

Ausnahme nach § 2a Abs. 1 Nr. 1 PflVG nicht erfasst, da ihre Höchstgeschwindigkeit 20 km/h 
überschreitet. 
 

 Die o.g. „schnellen“ selbstfahrenden Arbeitsmaschinen und Stapler sind aber auch von der 
gebietsbezogenen Ausnahme nach § 2a Abs. 2 Nr. 2 PflVG nicht erfasst, da dort nicht auf § 3 Abs. 3 
Nr. 1 a) FZV verwiesen wird.  

 
Für uns stellt sich die Frage, ob hier ein Wertungswiderspruch vorliegt. So sind nach § 2 a Abs. 2 Nr. 1 
PflVG zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge mit Höchstgeschwindigkeiten von deutlich über 20 km/h – z.B. 
Pkw und Lkw, die deutlich höhere Geschwindigkeiten als Arbeitsmaschinen und Stapler erreichen können 
– von der gebietsbezogenen Ausnahme erfasst.  
 
Wir haben die Sorge, dass diese Änderung der Rechtslage in der Praxis weitestgehend unbekannt ist. 
Viele Halter von „schnellen“ Arbeitsmaschinen und Staplern dürften davon ausgehen, dass sie, falls sie 
ihre Fahrzeuge ausschließlich auf dem nicht öffentlichen Betriebsgelände gebrauchen, nach wie vor von 
der Versicherungspflicht befreit sind und über Versicherungsschutz in der Betriebshaftpflichtversicherung 
verfügen. In der Betriebshaftpflichtversicherung sind versicherungspflichtige Fahrzeuge vom 
Versicherungsschutz ausgeschlossen. Der erforderliche Versicherungsschutz in der Kfz-
Haftpflichtversicherung dürfte oftmals nicht bestehen.  
 
Vor diesem Hintergrund regen wir an, eine Mitversicherung des obigen Haftpflicht-Risikos in der 
Betriebshaftpflichtversicherung wieder zu ermöglichen. Unseres Erachtens könnte dies mit folgender 
Ergänzung gelöst werden (gelb markiert): 
 

„§ 2a Ausnahmen von der Versicherungspflicht für bestimmte Fahrzeuge und deren Gebrauch  
(1) … 
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(2) § 1 gilt nicht für den ausschließlichen Gebrauch eines Fahrzeugs in einem Gebiet nach § 6 Absatz 2 für 
die Halter folgender Fahrzeuge:  

1. Fahrzeuge, die den Vorschriften über das Zulassungsverfahren unterliegen, jedoch nicht zum 
Gebrauch auf öffentlichen Straßen zugelassen wurden,  

2. Kraftfahrzeuge nach § 3 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b bis d, f und g der Fahrzeug-
Zulassungsverordnung sowie Kraftfahrzeuge nach § 3 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe 
a der Fahrzeug-Zulassungsverordnung, deren bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit 20 
Kilometer pro Stunde übersteigt.“ 

 
 
Wie sehen Sie dies? Könnten wir einmal mit Ihnen dazu sprechen? 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

                                                    
 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

       
 

 
Website   www.gdv.de 
 

 
 
 

Von: mentgen-ju@bmj.bund.de <mentgen-ju@bmj.bund.de>  
Gesendet: Mittwoch, 18. Juni 2025 17:47 
An: Alice Tenschert <A.Tenschert@gdv.de> 
Cc: Nils Hellberg <N.Hellberg@gdv.de>; waechter-vi@bmj.bund.de 
Betreff: AW: Bitte um Austausch zur Versicherungspflicht bzgl. "schnellen" selbstfahrenden Arbeitsmaschinen und 
Staplern 
 
Liebe Frau Tenschert,  
 
tatsächlich haƩe ich spontan angerufen, weil ich zunächst nur mit ein/zwei SƟchworten kurz verstehen wollte, in 
welche Richtung Ihre Frage zu § 2a Absatz 2 PflVG zielt. Wahrscheinlich dürŌen dabei die Fahrzeug-
Zulassungsverordnung und unterschiedliche Anforderungen an die Zulassung dieser Fahrzeuge je nach 
Höchstgeschwindigkeit etc. betreffende Fragen eine Rolle spielen, zu denen ich mich dann ohnehin erstmal mit dem 
BMV kurzschließen müsste. Da ich in wenigen Minuten zu einem Termin auĩrechen muss, komme ich gerne auf 
Ihre BiƩe um ein Gespräch noch zurück. Sie könnten Ihr Anliegen aber vielleicht kurz per Mail etwas konkreƟsieren.  
 
Herzlichen Dank und viele Grüße 
Judith Mentgen  
 
 

Von: Alice Tenschert <A.Tenschert@gdv.de>  
Gesendet: Mittwoch, 18. Juni 2025 17:39 
An: Mentgen, Judith <mentgen-ju@bmj.bund.de> 
Cc: Nils Hellberg <N.Hellberg@gdv.de> 
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Betreff: AW: Bitte um Austausch zur Versicherungspflicht bzgl. "schnellen" selbstfahrenden Arbeitsmaschinen und 
Staplern 
 
Sehr geehrte Frau Dr. Mentgen, 
 
ich habe gesehen, dass Sie eben angerufen haben. Haben Sie jetzt Zeit für ein Telefonat? Herr Hellberg 
ist auch verfügbar.  
Für den Fall, dass es um 17:45 h bei Ihnen passt, schicke ich Ihnen die folgenden Einwahldaten: 
 

________________________________________________________________________________ 

Microsoft Teams Benötigen Sie Hilfe?  

Jetzt an der Besprechung teilnehmen  
Besprechungs-ID: 391 893 499 947 3  
Kennung: zT6kb6WR  

Per Telefon einwählen  
+49 69 509543756,,848596849# Deutschland, Frankfurt  
Suchen einer lokalen Rufnummer  
Telefonkonferenz-ID: 848 596 849#  
Für Organisatoren: Besprechungsoptionen | Zurücksetzen der Einwahl-PIN  

 
Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter dem Link „Rechtliche Hinweise“. 
Datenschutz und Sicherheit  

 
Viele Grüße 
 
Alice Tenschert 
 
Alice Tenschert, LL.M. Eur. 
Referentin Haftpflichtversicherung 
 
GDV – Gesamtverband der  
Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. 
Wilhelmstraße 43 / 43G, 10117 Berlin 
Besuchereingang: Leipziger Straße 121 
 
E-Mail      a.tenschert@gdv.de 
Telefon    +49 30 2020 5311 
 
Website   www.gdv.de 
 

 
 
 

Von: Alice Tenschert  
Gesendet: Dienstag, 17. Juni 2025 15:11 
An: 'mentgen-ju@bmj.bund.de' <mentgen-ju@bmj.bund.de>; 'IIIA6@bmj.bund.de' <IIIA6@bmj.bund.de> 
Cc: Nils Hellberg <N.Hellberg@gdv.de> 
Betreff: Bitte um Austausch zur Versicherungspflicht bzgl. "schnellen" selbstfahrenden Arbeitsmaschinen und 
Staplern 
 
Sehr geehrte Frau Dr. Mentgen, 
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hätten Sie demnächst Zeit für einen kurzen Austausch zur Versicherungspflicht von Haltern 
selbstfahrender Arbeitsmaschinen und Stapler mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr 
als 20 km/h, deren Fahrzeuge ausschließlich auf eingefriedetem Betriebsgelände verwendet werden? Vor 
der Änderung des PflVG konnten diese Fahrzeuge in der Betriebshaftpflichtversicherung mitversichert 
werden. Herr Hellberg und ich wären Ihnen sehr dankbar, wenn wir über diese Fahrzeuge und § 2 a Abs. 2 
Nr. 2 PflVG n.F. – gern in einem Videocall oder telefonisch – sprechen könnten. Unseres Erachtens nach 
sollten 15 bis 20 Minuten ausreichen. 
 
Unsererseits wäre es z.B. möglich am  

 18.6.2025 ab 14 Uhr 
 19.6.2025 zwischen 15 und 16 Uhr 
 20.6.2025 bis 16 Uhr 
 26.6.2025 zwischen 11 und 16 Uhr 
 27.6.2025 bis 16 Uhr 

 
Über Ihre Antwort würden wir uns freuen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Alice Tenschert 
 
Alice Tenschert, LL.M. Eur. 
Referentin Haftpflichtversicherung 
 
GDV – Gesamtverband der  
Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. 
Wilhelmstraße 43 / 43G, 10117 Berlin 
Besuchereingang: Leipziger Straße 121 
 
E-Mail      a.tenschert@gdv.de 
Telefon    +49 30 2020 5311 
 
Website   www.gdv.de 
 

 
 
 
  

Diese E-Mail könnte vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen enthalten.  
Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den 
Absender und vernichten Sie diese Mail.  
Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail sind nicht gestattet. 

Der GDV ist im Lobbyregister des Deutschen Bundestags unter der Nummer R000774 registriert. 

Umfassende Informationen zur Datenverarbeitung durch den GDV sowie zu Ihren Rechten als betroffene Person 
finden Sie unter: https://www.gdv.de/gdv/datenschutz-85672 

This e-mail may contain confidential and/or privileged information.  
If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and 
destroy this e-mail. 

GDV is registered in the German federal lobby register under the number R000774. 

Any unauthorised copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden. 
Full information on the data processing by GDV and your rights as a data subject is available under 
https://www.gdv.de/gdv-en/data-protection-85848 
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